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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1974

Norm

GBG §61 A

LiegTeilG §20

Rechtssatz

Der frühere außerbücherliche Eigentümer, der sein Recht nicht in den Grundeinlösungsverhandlungen geltend

gemacht hat, kann weder Löschungsklage noch ein Wiederherstellungsbegehren erheben, sondern ist auf die

Geldersatzansprüche nach § 20 LiegTeilG verwiesen.
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